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Ausbau der Bundesstraße 17 zwischen Augsburg und Landsberg; 
Entscheidung für die Wahllinie 2 

Zwischen Augsburg und Landsberg soll im Bereich der Gemeinden 
Untermeitingen/Lechfeld und Graben/Lagerlechfeld die B 17 vierspurig 
ausgebaut werden. Die Notwendigkeit für einen Ausbau ergibt sich 
anhand der aktuellen Verkehrsentwicklungsprognosen. Strittig ist im 
Bereich Lagerlechfeld/Klosterlechfeld jedoch die Trassenführung. Im 
Raumordnungsverfahren standen zwei Wahllinien zur Entscheidung: 
Die W 1 westlich von Lagerlechfeld und Klosterlechfeld und die W 2 
durch Lagerlechfeld und östlich von Klosterlechfeld. Das zuständige 
Straßenbauamt hatte im Rahmen des Raumordnungsverfahrens am 
30. Mai 1988 festgestellt, daß die W 2 die wesentlich ungünstigere 
Variante darstelle: „Die Wahllinie 2 ist gekennzeichnet durch einen 
Ausbau der B 17 in offener Tieflage in Lagerlechfeld und eine östliche 
Umfahrung von Klosterlechfeld. Damit wird der Ort Lagerlechfeld nicht 
vom Durchgangsverkehr entlastet. Auch wirft der Ausbau der Orts-
durchfahrt Lagerlechfeld in offener Tieflage erhebliche Gestaltungsfra-
gen auf. Weiter muß bei der Wahllinie 2 nicht nur in einen, wie bei der 
Wahllinie 1, sondern in mehrere ökologisch wertvolle Bereiche einge-
griffen werden. Auch ist beim Bau der Wahllinie 2 eine mehrjährige 
erhebliche Beeinträchtigung des Ortes Lagerlechfeld sowie des Ver-
kehrs auf der bestehenden B 17 durch Baubetrieb und Baustellenver-
kehr nicht zu vermeiden. Aufgrund der hohen Mehrkosten (für die 
Wahllinie 2) von 67 Mio. DM ist mit einem um mehrere Jahre verlänger-
ten Finanzierungszeitraum zu rechnen." Im laufenden Planfeststel-
lungsverfahren werden die Mehrkosten für die Wahllinie 2 immerhin 
noch mit 29 Mio. DM (110 Mio. DM gegenüber 81 Mio. DM für Wahl-
linie 1) veranschlagt. 

Gegen die Wahllinie 2 sprechen zusätzlich folgende Gesichtspunkte: 

— Es sind wesentlich mehr Bürgerinnen und Bürger durch Lärm und 
Abgase betroffen. 

— Der Ort Lagerlechfeld wird durch einen 40 Meter breiten und 
5 Meter tiefen Graben der Länge nach durchschnitten und durch die 
bis zu 6,50 Meter hohen Lärmschutzwände in seiner städtebaulichen 
Struktur zerstört. 

— Trotz dieser Maßnehmen können an mehreren Emissionsorten die 
Lärmgrenzwerte voraussichtlich nicht eingehalten werden. 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr vom 

10. August 1995 übermittelt. 
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— Nach den Überlegungen im Raumordnungsverfahren sollte der Ort 
Lagerlechfeld vom Durchgangsverkehr befreit werden; durch die 
Wahllinie 2 ist nun statt dessen ein Vollanschluß innerhalb des Ortes 
geplant, der den gesamten Zubringerverkehr aus den umliegenden 
Ortschaften einschließlich Einzugsbereich Schwabmünchen in den 
Ort Lagerlechfeld leitet. Wegen des beengten Raums soll der Zubrin-
gerverkehr auf „Holländer-Rampen" abgewickelt werden, die ein 
flüssiges Abwickeln des Verkehrs nicht zulassen. 

— Parallel zur B 17 und höhengleich mit dem Zubringer verläuft eine 
Bahnlinie. Auf dem Zubringer und der Ausfahrt der B 17 wird sich 
bei geschlossenen Schranken der Verkehr stauen. 

— Östlich von Klosterlechfeld wird ein Gefahrenpunkt neu geschaffen, 
weil dort  die Trasse unterhalb der Einflugschneise des Flughafens 
des Jagdbombergeschwaders 32 verläuft. 

— Für ca. 500 Bewohne rinnen und Bewohner östlich der B 17, die nach 
dem Ausbau zwischen der Schallschutzwand im Westen und dem 
Jagdbomberflugplatz im Osten eingezwängt sind, entsteht eine 
Ghetto-Situation, die durch Verlärmung von beiden Seiten gekenn-
zeichnet ist. 

1. Welche Gesichtspunkte werden dennoch für die Wahllinie 2, die 
dem Planfeststellungsverfahren zugrunde gelegt wurde, geltend ge-
macht? 

Ungeachtet der ursprünglichen Vorstellungen der Straßenbauver-
waltung kam die höhere Landesplanungsbehörde des Freistaates 
Bayern in ihrer landesplanerischen Beurteilung der Maßnahme 
einschließlich ihrer Wahllinien zum Ergebnis, daß die Wahllinie 2 
bei Berücksichtigung von Maßgaben den Erfordernissen der 
Raumordnung entspricht, Wahllinie 1 dagegen nicht. 

Entscheidende Gesichtspunkte dafür waren: 

— Keine Beeinträchtigungen von zusätzlichen Bürgern durch 
Emissionen der Straße bei gleichzeitig deutlich verbessertem 
Lärmschutz der bereits jetzt Betroffenen; 

— keine Beeinträchtigung von Trinkwasserschutzgebieten; 

— Bündelung der Verkehre von Straße und Schiene; 

— keine Durchschneidung größerer zusammenhängender Frei-
räume und Grünpuffer zwischen den Orten; 

— keine Zerschneidung städtebaulich zusammenhängender Be-
reiche; 

— deutlich geringerer Flächenverbrauch. 

2. Wie gewichtet die Bundesregierung die Argumente für die Wahl-
linie 2 im Gegensatz zu den oben vorgebrachten Argumenten gegen 
die Wahllinie 2? 

Die Bundesregierung schließt sich dem Ergebnis des Raumord-
nungsverfahrens an; das Bundesministerium für Verkehr hat für 
die raumgeordnete Wahllinie 2 die Linie nach § 16 des Bundes-
fernstraßengesetzes bestimmt. 

3. In welchem Sinne hat die Bundeswehr (Jagdbombergeschwader 32) 
im Planfeststellungsverfahren Stellung genommen? 

Die Wehrbereichsverwaltung VI hat als zuständige Behörde zur 
Maßnahme mehrfach Stellung genommen. Sie ist mit der Planung 
grundsätzlich einverstanden. 
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4. Wie beurteilt die Bundesregierung mögliche Unfallgefahren auf 
einer Wahllinie 2, die sich daraus ergeben können, daß Kraftfahr-
zeuge streckenweise gleichsam unmittelbar auf startende Tornados 
zufahren würden? 

In Übereinstimmung mit der zuständigen Wehrbereichsverwal-
tung VI wird eine Beeinträchtigung des Straßenverkehrs durch 
startende Kampfflugzeuge wegen der Hauptanflugrichtung Nord 
und der Hauptabflugrichtung Süd mit sofortigem Abdrehen nach 
Ost, also von der Bundesstraße weg, nicht gesehen. 

5. Teilt die Bundesregierung die Auffassung zahlreicher Bürgerinnen 
und Bürger, daß die Wahllinie 2 in beinahe jeder Hinsicht die un-
günstigere Trassenentscheidung darstellt und die Entscheidung für 
diese Trasse infolgedessen revidiert werden muß? 

Nein. 

Das Bundesministerium für Verkehr hat sich mit der Bestimmung 
der Linie und der Anbringung des Sichtvermerkes auf dem Vor-
entwurf für eine Realisierung der Wahltrasse 2 als insgesamt 
günstigere Linie ausgesprochen. Die abschließende planungs-
rechtliche Entscheidung ist im Planfeststellungsverfahren zu tref-
fen. Das Ergebnis dieser Gesamtabwägung bleibt abzuwarten. 




